
     REGLEMENT 
             Vogelbörse vom 11. April 2026 
 

 
Organisation: 

1. Der Astrild Thun, nachfolgend Organisator genannt, führt am 11. April 2026 im grossen Saal des Rest. Kreuz 
in Allmendingen-Thun eine Vogelbörse durch. 

2. Die Vogelbörse ist offen für alle Vogelzüchter unabhängig einer Mitgliedschaft. 

3. Die Vögel werden in den Transportboxen (z.B. COM I oder COM II) der Verkäufer zum Verkauf angeboten. 
Die Vögel müssen in den Transportboxen aufrecht stehen können. Die Ausstellungsboxen (Käfige oder 
Transportboxen) müssen gegen oben und auf drei Seiten geschlossen sein und nach vorne muss 1/3 der 
Käfiglänge abgedeckt sein. Die Vögel werden durch den Verkäufer mit ausreichend Wasser und Futter 
versorgt. Wasser und Futter müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung, den Vögeln, zur 
Verfügung stehen. 

4. Es werden nur offensichtlich gesunde und unverletzte Vögel angenommen. 

5. Sittiche und Papageien sowie alle anderen Arten welche im Abkommen zum Schutz bedrohter Arten 
gelistet sind (CITES) müssen beringt sein. 

6. Für einheimische Vögel muss dem Organisator die Kopie der Haltebewilligung vorliegen. Zudem muss für 
jeden zu verkaufender Vogel das Formular «Beantragung von Haltebewilligungen für einheimische Vögel» 
durch den Verkäufer vorbereitet sein. Das Formular «Beantragung von Haltebewilligungen für einheimische 
Vögel» wird dem neuen Besitzer ausgehändigt. 

Handel: 

7. Der Verkauf der Vögel erfolgt ausschliesslich über den Verkäufer. Der Organisator verkauft keine Vögel. 

8. Die Transportboxen müssen auf die vorbereiteten Tische gestellt werden. 

9. Unter den Tischen dürfen keine Transportboxen, ob bevölkert oder leer, gelagert werden. 

10. Nicht verkaufte Vögel bleiben im Besitz des Verkäufers und werden nach Abschluss der Börse weiterhin 
durch ihn betreut. 

Haftung: 

11. Der Organisator beaufsichtigt die Ausstellung und die Vogelbörse nach bestem Wissen während der Dauer 
der Veranstaltung. 
Der Organisator haftet jedoch nicht für Krankheiten, Unfälle, entflogene oder entwendete Tiere. 

Kosten: 

12. Als Unkostenbeitrag an die Börse wird ein Pauschalbetrag verlangt. 
1 – 10 Vögel  Fr. 10.00 
11 – 20 Vögel  Fr. 15.00 
mehr als 20 Vögel  Fr. 20.00 

13. Der Betrag ist bei der Einlieferung zu bezahlen. 

14. Für Vogelhändler gelten gesonderte Abmachungen. 

 

Einlieferung:  : Samstag 11. April   ab 09:30 Uhr 

 

Öffnungszeiten der Vogelbörse: 

Samstag 11. April:  10:00 – 13:00 Uhr 

 

Schluss der Vogelbörse: 

Samstag 11. April:  13:00 Uhr 

 

Der Organisator:   Astrild Thun 


